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52. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.gv.at abrufbar. 
 
Teil I 

Nr. 119/2016: Bundesgesetz, mit dem u. a. das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Ge-
haltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 und das Bundes-
Personalvertretungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der 
Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die 
Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-
RL 2014/54/EU) erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016) 

 
 
53. UNIVERSITÄTSRAT - WAHL DER VIZEREKTORIN FÜR LEHRE 

 Der Universitätsrat hat in seiner Sitzung am 17. Oktober 2016 auf Vorschlag von Rektor 
Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch und nach zustimmender Stellungnahme des Senats 

 
Frau Ass.-Prof. Mag. Dr. Doris Hattenberger 

als Vizerektorin für Lehre 

(im 75%igen Beschäftigungsausmaß) 
 
 für die Funktionsperiode vom 1. Jänner 2017 bis 28. Oktober 2020 gewählt. 
 

 Der Vorsitzende des Universitätsrats  
 Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn 
 
 

54. REKTORAT 

54.1 BESTELLUNG EINES LEITERS DES UNIVERSITÄTSLEHRGANGS „PROFESSIONAL MANAGEMENT IN 
TAX ACCOUNTANCY“ SOWIE VERLAUTBARUNG DER DAMIT VERBUNDENEN VOLLMACHT GEMÄSS 
§ 28 UG 

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist gemäß Satzung Teil B § 21 i. V. m. § 56 UG der  
 

Universitätslehrgang „Professional Management in tax accountancy“ 

IANR: AL6899300857 
 

eingerichtet. 
  
Das Rektorat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bestellt  
 

Herrn O. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Herbert Kofler 

M/O/T School of Management, Organizational Development and Technology 
 
zum wissenschaftlichen Leiter des Universitätslehrgangs. Die damit obliegenden studienrechtli-
chen Kompetenzen sind der Satzung Teil B § 22a Abs. 3 zu entnehmen. 
 
Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, die für den Lehrgangsbetrieb erforder-
lichen Rechtsgeschäfte, einschließlich freie Dienstverträge und Werkverträge, abzuschließen und 
über die vorhandenen Geldmittel im Rahmen der Lehrgangsorganisation zu verfügen. Dabei sind 
die vom Rektorat erlassenen Richtlinien für Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG zu beachten. 
 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art sowie der Abschluss 
von Arbeitsverträgen. 
 
Die Vollmacht ist an die Funktion des Leiters des o.a. Universitätslehrgangs gebunden und er-
lischt automatisch mit Beendigung der Funktion bzw. spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Universitätslehrgangs. Eine Übertragung der Vollmacht ist nicht gestattet. 
 
 

http://ris.bka.gv.at/
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54.2 BESTELLUNG EINES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLA-
GENFURT 

 Auf Beschluss des Rektorates vom 10. Jänner 2017 wird  
 

Herr Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Schartner 

zum Datenschutzbeauftragten 
  

an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt anstelle von Herrn Ass.-Prof. Mag. Dr. Willibald More 
mit Wirksamkeit vom 11. Jänner 2017 bestellt. 
 
 

54.3 BESTELLUNG EINER BOLOGNA-KOORDINATORIN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGEN-
FURT 

Auf Beschluss des Rektorates wurde  

Frau Dipl.-Päd. Nicole Blajs, MSc  

zur Bologna-Koordinatorin 
 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bestellt.  
 
  Für das Rektorat 
  Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 
 

55. REKTOR - ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN EINEN PROJEKTLEITER 
(PROJEKT „ÖAD TELICTA“) 

Der Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 Abs. 2 i.V.m. § 28 UG  

Herrn Univ.-Prof. Dr. Andrea M. Tonello 

Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme 
 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die dem Widmungszweck des Projektes 
 

ÖAD TELICTA 

IANR: A71434000057 
 
entsprechen, einschließlich dem Abschluss von freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und 
zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem o. a. Projekt. Von dieser 
Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und Darlehensgeschäfte jeglicher Art.  
 
Auf die maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigungen, 
die gemäß § 15 Abs. 1 UG geltenden Grundsätze der Gebarung sowie allfällige sich aus dem Pro-
jektvertrag ergebenden Grundsätze der Anerkennbarkeit von Kosten wird hingewiesen. Die im 
Projektvertrag festgelegten Zweckwidmungen sind zu beachten. Der Bevollmächtigte haftet nach 
dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. 

 
 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei 

Monate nach Beendigung des o. a. Projektes automatisch.  

  Der Rektor  
  Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 
 

56. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG BZW. WIDERRUF VON VOLLMACHTEN GEMÄSS 
§ 27 ABS. 2 UG AN PROJEKTLEITER/INNEN 

Erteilung 

 Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i.V.m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck der angeführten Projekte entsprechen, einschließlich dem Abschluss von 
freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen 
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der Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge 
und Darlehensgeschäfte jeglicher Art.  

 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei 
Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.  

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Innenauftragsnummer 

Brauneis, Assoc. Prof. Mag. Dr. Alexander 

Institut für Finanzmanagement 

AWG Workshop 

AW7124120001 

Finanz- und Wirtschaftswissen – IFM 

AB7124120001 

Eisenmenger, Assoc. Prof. Mag. Dr. Nina 

Institut für Soziale Ökologie 

ÖRME 8 – 9506 

A71663100139 

UNEP 2016-2018 – 9507 

A71663100138 

Friedrich, O. Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard 

Institut für Angewandte Informatik 

Optirail 

AB7143700010 

Getzinger, Ass.-Prof. DI Dr. Günter 

Institut für Technik- u. Wissenschaftsforschung 

STS Conference 2017 

AW7166290003 

Heller, M.A., Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas 

Institut für Palliative Care u. Organisationsethik 

Allg. Sonstige DM-Einnahmen PallCare 

AS7166320000 

Klinglmair, Mag. Dr. Robert 

Institut für Volkswirtschaftslehre 

Finanz- und Wirtschaftswissen – VWL 

AB7124300002 

Neck, O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard 

Institut für Volkswirtschaftslehre 

Venice-Klagenfurt Workshop 2016 

AW7124300003 

Pinzger, Univ.-Prof. DI Dr. Martin 

Institut für Informatik-Systeme 

V-Net 

A71435000025 

Rauch, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz 

Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung AECC 

Biosphärenpark Nockberge 

A71504000016 

Renz, Univ.-Prof. Dr. Ursula 

Institut für Philosophie 

Carinthian Workshop EMP/KANT II 

AW7112100004 

Strobel, Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl 

Institut für Geschichte 

Tagungsband Früher Kirchenbau 

A71122100007 

Strohmeier, Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und 
Fortbildung 

Symposium Netzwerke 

AW7166211002 

Terlutter, Univ.-Prof. Dr. Ralf 

Institut für Unternehmensführung 

Evaluierung Wertpapierberatungsprozess 

AB7124240008 

Wonisch, Mag. Regina 

Institut für Wissenschaftskommunikation und 
Hochschulforschung 

Postkol 

AB7166330007 

 

Widerruf 

Gemäß Pkt. 2 lit a der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern wird die an u.a. Universitätsangehörige erteilte Vollmacht zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften, freien Dienstverträgen und Werkverträgen für u.a. Projekte widerrufen: 
 

Name 
Organisationseinheit 

Projekt 
Innenauftragsnummer 

Verlautbarung im 
Mitteilungsblatt 

Heimerl, Assoc.Prof. Dr. Katharina 

Institut für Palliative Care und Organisation-
sethik 

Allg. Sonstige DM-
Einnahmen PallCare 

AS7166320000 

18.03.2015 

12. Stück 
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Name 
Organisationseinheit 

Projekt 
Innenauftragsnummer 

Verlautbarung im 
Mitteilungsblatt 

Neugebauer, Mag. Dr. Christian 

ehem. Institut für Organisationsentwicklung, 
Gruppendynamik und Interventionsforschung 

Symposium Netzwerke 

AW7166211002 

03.02.2016 

9. Stück 

 

 
  Die Vizerektorin für Forschung 
  Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall 
 
 

57. AUSSCHREIBUNG EINER UNIVERSITÄTSPROFESSUR GEMÄSS § 98 UG „NEUROINFORMATIK“ AN 
DER UNIVERSITÄT WIEN 

 An der Fakultät für Informatik der Universität Wien ist die Stelle  
 

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für 
Neuroinformatik 

(privatrechtliches Dienstverhältnis, Vollbeschäftigung, unbefristet) 
 
 zu besetzen. Bewerbungsfrist ist der 31. März 2017. Der vollständige Ausschreibungstext ist 

abrufbar unter: http://informatik.univie.ac.at/ausschreibung  
 
 

58. AUSSCHREIBUNG EINER FREIEN STELLE AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 
folgende Stelle zur Besetzung aus:  

 
Universitätsassistentin / Universitätsassistent 

 
an der Fakultät für Technische Wissenschaften, Institut für Vernetzte und Eingebettete Syste-
me, Abteilung Smart Grids, im Beschäftigungsausmaß von 75 % (30 Wochenstunden, Uni-KV: B1). 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.022,40 brutto (14 x pro Jahr) 
und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeits-
spezifischer Vorerfahrungen erhöhen. Es ist ebenfalls vorgesehen den Vertrag durch einen 10h 
Projektvertrag nach Verfügbarkeit von Mitteln zu ergänzen. 
 
Beginn des auf vier Jahre befristeten Dienstverhältnisses ist ehest möglich.  
 
Aufgabengebiet:  
• Forschung im Bereich der Energieinformatik mit Schwerpunkt auf neuartigen Verfahren zu 

Smart Microgrids  
• Selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten mit dem Ziel der Erstellung einer Dissertation 
• Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Bereich der Elektro- und Informationstechnik (u. a. 

Kurse zu "Smart Grid Lab" und "Schaltungstechnik") 
• Mitarbeit an administrativen und organisatorischen Aufgaben des Instituts  
• Betreuung von Studierenden  
• Mitwirkung bei PR-Aktivitäten des Instituts bzw. der Fakultät 
 
Die Forschungsgruppe beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Modellierung und der Analyse zu-
künftiger Systeme zur Energieerzeugung, -messung und Verwaltung. Die größte Herausforderung 
liegt hier in der Wandlung unseres Energiesystems in ein intelligentes Netz mit minimalem CO2-
Ausstoß. Zu diesem Zweck behandelt die Forschungsgruppe interdisziplinäre Fragestellungen in 
den Bereichen Selbstorganisation und der künstlichen Intelligenz. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem engagierten, kollegialen und internationalen 
Team im sehr gut ausgestatteten Lakeside Science & Technology Park tätig. Arbeitssprache ist 
Englisch. Das Institut kooperiert mit nationalen und internationalen Partnerinnen und Partnern 
aus Wissenschaft und Industrie. Es ist zudem Teil des Forschungsclusters Lakeside Labs (selbstor-
ganisierende vernetze Systeme) und eines europäischen Erasmus-Mundus Doktoratskollegs (inter-
aktive und kognitive Systeme). 

http://informatik.univie.ac.at/ausschreibung
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Voraussetzungen:  
• Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums an einer in- oder ausländischen Universität in In-

formatik, Telematik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Energie-
technik oder Physik mit gutem Erfolg 

• Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• Fundierte Kenntnisse in zwei oder mehreren der folgenden Bereichen: Energieinformatik, 

Kommunikationsprotokolle, Künstlicher Intelligenz, Komplexe Systeme  
• Ausgewiesene Programmierfertigkeiten in Java und Python 
 
Erwünscht sind:  
• Soziale und kommunikative Kompetenzen 
• Erste einschlägige Publikationen  
• Bereitschaft zur engagierten Mitarbeit in Forschung, Lehre und Administration 
 
Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von Absolventinnen und Absol-
venten eines Master- bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktoratsstudiums 
der Technischen Wissenschaften. Bewerbungen von Personen, die bereits über ein facheinschlä-
giges Doktorat bzw. einen facheinschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht berücksichtigt 
werden.  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 
Qualifikation vorrangig aufgenommen.  
 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 8. Februar 2017 unter der Ken-
nung 449/16 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, ausschließ-
lich über das Online-Bewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten.  
 
Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. 
 
Weitere Informationen finden sich auf den Webseiten nes.aau.at. Auskünfte erteilt Univ.-Prof. 
Wilfried Elmenreich (Tel.: +43-463-2700-3649). 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- oder Aufenthaltskosten, die aus Anlass des 
Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

http://www.aau.at/obf
http://www.aau.at/jobs/information
http://nes.aau.at/

